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wiekJung während des Kampfes gegen das Imperium ausgehend, 
die große Rolle, die die Kirche im schiedsrichterlichen Verfahren 
ausgeübt hat, den Kompromiß als die typische Form des Urteils 
und die Einzelheiten des prozessualischen Verfahrens. Die sorg­
fältige, aus der Schule KAm, MEYERS hervorgegangene Arbeit 
zieht außer dem gedruckten auch ungedrucktes Material aus den 
Archiven von Bologna, Modena und Cremona heran. 

199. PHIUPP HECK, 'Die Standesgliederung der Sachsen 
nn früheren Mittelalter' (Tiibingen 1927), erörtel't wie in seinen 
friihereu Arbeiten noch einmal eingehend die sächsischen Standes­
verhältnisse. Das Resultat seiner eindringenden U ntersuehung 
ist der Naehweis, daß die Stände der Volksfreien, Ethelinge 
(= Altfreie) und Frilinge (ein Stand von Libcrtincn) in den 
Ständen des Sacl1senspiegels die altsächsische Standesglieclerung 
fortsetzen. Sind die Schöffenbarfreien auch infolge von Lehns­
wesen und Rittertum in Ritter, Fürsten und freie Herren einerseits, 
Bauern und Stadtbürger anderseits gespalten, so dauern doeh in 
ihnen die Altfreien fort. Anderseits haben sich die Frilinge in 
muntfreie (Landsassen und Pfleghafte) und in der Munt ste­
hende (Dienstleute und Wachszinsige) differenziert, wobei letztere 
im Rechtsbueh nicht mehr zu den Freien gerechnet werden. Vgl. 
K. BEYERI.E in Zs. RG. Germ. Abt. 48 (1928), 491-510. 
VoLTELI~I in HZ. 138, 567. W. F. 

200. ERXST Honm untersucht 'Die Ehen minderen Rechts 
m der fränkisehen Zeit' ( 1926). In germanischer Zeit waren 
Geschleehtsverbindungen nur reehtlich anerkannt, also auch nur 
wirkliche Ehen, wenn die l\luntgewalt über die Frau von ihrem 
Vatet· oder Vormund auf den Mann übertragen wa.r. Allein 
zwischen Ft·eien waren Ehen möglieh. Unter kirchlichem Einfluß 
wurde die Muntgewalt det· Sippe über die Frau mehr und mehr 
eingeschränkt. Damit verlor auch die Übertragung der Munt­
gewalt an Bedeutung für das Zustandekommen der Ehe, dagegPn 
wurde der Konsens der Nupturienten wichtiger. In fränkiseher 
Zeit gab es Ehen ohne Muntübertragung, und diese eben he­
zeichnet HoYER als Ehen minderen Rechts. Die Muntgewalt iiher 
die Frau und ihre Kinder blieb bei ihrer Sippe, die Kinder ge­
hörten zur mütterliehen Familie, sie erbten den Nachlaß der 
Mutter, dem Vater gegenüber waren sie höchstens vermindert 
erbberechtigt. Versehiedene Formen von Ehen minderen Rechts 


